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des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2015,
2016 und 2017
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Das Bundesministerium der Finanzen ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Bundesrates festzulegen, welche Bundesstatistik über die Lohn- und
Einkommensteuer für die Ermittlung des Schlüssels für die Aufteilung des
Gemeindeanteils an der Einkommensteuer jeweils maßgebend ist, sowie nähere
Bestimmungen über die Ermittlung der Schlüsselzahlen zu treffen. Derzeit liegen
dem Verteilungsschlüssel noch die Ergebnisse der Statistik für das Jahr 2007
zugrunde. Ab 2015 soll eine Umstellung auf die Ergebnisse der Bundesstatistik über
Lohn- und Einkommensteuer für das Jahr 2010 für die Jahre 2015, 2016 und 2017
erfolgen. Die Zurechnung der Steuerbeträge an die Gemeinden wird an aktuelle
Entwicklungen angepasst.

Der federführende Finanzausschuss und der Ausschuss für Innere
Angelegenheiten empfehlen dem Bundesrat, der Verordnung gemäß Artikel 80
Absatz 2 des Grundgesetzes zuzustimmen.




